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Vorwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
mit der vorliegenden „Spezialausgabe“ unseres Newsletters möchten wir Ihnen eine Nachlese rund 
um das 4. Österreichisch-Deutsche Regulierungssymposium von JUCONOMY bieten. Die Veranstal-
tung fand am 30. Mai 2008 im Kursalon in Wien statt, wo hochrangige Vertreter aus europäischer, 
deutscher und österreichischer Sicht zu aktuellen Fragen um die Regulierung der Telekommunikati-
onsmärkte diskutierten. Hauptthemen waren NGN / NGA aus der Sicht alternativer Betreiber, die ak-
tuellen Reformvorschläge zum EU-Rechtsrahmen sowie Net Neutrality und Konvergenz. Bei allen 
Referenten und Teilnehmern möchten wir uns noch einmal recht herzlich bedanken. 
 
In eigener Sache möchten wir mitteilen, dass Herr Prof. Dr. Schuster zum 30.06.2008 aus der Sozietät 
JUCONOMY Rechtsanwälte ausscheidet. Die Sozietät wird unter demselben Namen zwischen den 
Partnern Dr. Martin Geppert, Dr. Peter Schmitz, Dr. Marc Schütze und Dr. Jens Schulze zur Wiesche 
in Düsseldorf sowie MMag. Ewald Lichtenberger in Wien an den bekannten Adressen Graf-Recke-Str. 
82 in Düsseldorf sowie Parkring 10 in Wien fortgesetzt. Unsere Anwaltskollegen Jens Eckhardt und 
Marc Salevic werden auch in Zukunft für JUCONOMY Rechtsanwälte tätig sein. JUCONOMY Rechts-
anwälte wird unverändert Tag für Tag daran arbeiten, das Vertrauen unserer Mandanten mit guter 
Arbeit zu rechtfertigen. 
 
Sie erreichen uns mit Anfragen, Kritik und Anregungen gerne unter newsletter@juconomy.de 
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4. Österreichisch-Deutsches Regulierungssymposium von JUCONOMY 
 
Das Österreichisch-Deutsche Regulierungssymposium, welches von JUCONOMY organisiert und 
veranstaltet wird, hat sich mittlerweile zu einer festen Institution entwickelt. Bereits zum vierten Mal 
konnte JUCONOMY Marktteilnehmer, Vertreter von Regulierungsbehörden und der Justiz sowie Teil-
nehmer aus dem Bereich der Wissenschaft und Beratung zu dieser Veranstaltung begrüßen. Nach-
dem im letzten Jahr das Symposium aus Anlass der Eröffnung der neuen Büroräumlichkeiten von 
JUCONOMY in Düsseldorf stattgefunden hatte, kehrte die Veranstaltung nun nach Wien zurück, wo 
sie bereits in 2005 und 2006 stattfand. Mit rund 65 Teilnehmern wurde in etwa der Stand der vergan-
genen Jahre erreicht, wobei sich die Zahl der Teilnehmer aus Österreich wegen einer kurzfristig für 
denselben Tag anberaumten Anhörung vor der dortigen Regulierungsbehörde etwas reduziert hatte. 
 
Die Veranstaltung beabsichtigt, länderübergreifend die aktuell in Deutschland und in Österreich „bren-
nenden“ Regulierungsthemen zu diskutieren und dabei auch Beiträge von Vertretern der Wissenschaft 
sowie aus der europäischen Perspektive einzubeziehen. So waren die thematischen Schwerpunkte 
daher auch dieses Mal in drei Blöcke eingeteilt. 
 

Im ersten Teil ging es um ein länderübergreifen-
des Thema, welches in Deutschland in Diskussion 
und Umsetzung vergleichsweise weit gediehen ist. 
Zunächst schilderte der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung von NetCologne GmbH Herr Wer-
ner Hanf  den Stand und die Perspektiven dieses 
Unternehmens beim Ausbau des „Fiber to the 
Building“ (FTTB) – Netzes „CityNetCologne“. Nach 
der Ankündigung der Deutschen Telekom AG 
(DTAG) im Jahre 2005, die Glasfaser in den be-
stehenden DTAG-TAL-Netzen vom HVt bis zum 
KVz auszubauen, um VDSL-Produkte anbieten zu 
können, habe sich Netcologne schon in 2006 zum 
Ausbau des eigenen Glasfasernetzes entschie-
den. Nur so könnten aus Sicht der Netcologne 

langfristig mit den VDSL-Produkten konkurrenzfähige Breitbanddienste angeboten werden und 
zugleich auf die absehbare Aufgabe von HVt-Standorten als bisherige Zusammenschaltungsknoten 
mit der DTAG reagiert werden. Würde NetCologne dagegen etwa der DTAG folgen und nach dem 
„Fibre to the Curb“ (FTTC) – Prinzip zukünftig die TAL am KVz erschließen, so wäre dies ebenfalls mit 
hohen Investitionen verbunden, ohne dass dadurch die gegenwärtige Abhängigkeit von den DTAG-
Infrastrukturen beseitigt würde. Letzteres sei nur mit dem nun angegangenen FTTB-Ansatz möglich. 
 
Für den Ausbau wolle NetCologne in den nächsten 5 Jahren 125 Mio. Euro in der Stadt Köln investie-
ren. Dafür kämen etwa 55.000 Gebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten oder gewerblicher Nutzung 
in Betracht, bis Ende 2008 sollten bereits 12.000 dieser Gebäude direkt an das Glas angeschlossen 
sein. Zwar liege die durchschnittliche Dichte in den ausgewählten Bezirken um acht Betriebs-/Wohn-
Einheiten pro Gebäude, dennoch sei der Aufwand beträchtlich, weil sukzessive die Bürgersteige auf 
beiden Seiten der jeweiligen Straßenzüge aufgerissen werden müssten. Zusätzlich zu den hohen 
Infrastrukturinvestitionen müsse NetCologne versunkene Kosten in die bisherige und teils fortlaufende 
(Parallel-)Erschließung von DTAG-HVt tragen, deren Abschreibungszeiträume sich durch die früheren 
Rückbau seitens der DTAG deutlich verkürzten. Dagegen habe die DTAG nur Vorteile aus dem VDSL-
Ausbau: Die Modernisierung ihrer Netzstrukturen führe nicht nur per se zu dramatisch niedrigeren 
Betriebskosten, außerdem könnten durch Immobilienverkäufe der geschlossenen HVt-Standorte noch 
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Sondererlöse generiert werden. NetcClogne fordere daher unter Hinweis auf das Abkommen nieder-
ländischer Betreiber mit der dortigen KPN einen Migrationskostenausgleich, der nicht auf asymmetri-

scher Regulierung, sondern auf einem Zu-
schlag für die Sonderbelastungen basiere. 
Entsprechende Verhandlungen mit der DTAG 
seien bereits aufgenommen worden, gegebe-
nenfalls werde man hierzu noch die BNetzA 
anrufen müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im anschließenden Vortrag machte Herr Dr. Robert Hackl, MBA , Geschäftsführer der Tele2 Öster-
reich, die Sichtweise der alternativen Festnetzbetreiber in Österreich deutlich. Während die Entwick-

lung in Deutschland teilweise schon sehr viel weiter 
voran gediehen sei, drohe Österreich bei einem weiter 
fortwährenden „Dornröschenschlaf“ den Anschluss bei 
den Breitbandnetzen der Zukunft zu verlieren. Die Tele-
com Austria (TA) habe bislang erst einige Testläufe für 
einen FTTC-Ausbau unternommen und sonstige Initiati-
ven alternativer Bertreiber hätten bislang keine Aussicht 
auf eine kritische Masse an Nachfragern, um die enor-
men Kosten des Infrastrukturausbaus schultern zu kön-
nen. Dies liege nicht zuletzt an den in Österreich be-
sonders günstigen Mobilfunkangeboten, mit denen den 
Festnetzbetreibern die erforderlichen Margen für weite-
re Investitionen abspenstig gemacht würden. Aus einem 
solchen Dumpingniveau könne der Festnetzmarkt kei-
nen wesentlichen Netzausbau finanzieren. Selbst TA 
sehe sich bislang versucht, eher in osteuropäische 
Boommärkte zu investieren, denn in den Glasfaseraus-
bau in Österreich. Herr Hackl forderte daher eine natio-
nale „Breitband-Offensive“ in Form eines Private Public 
Partnership, bei dem neben privaten auch öffentliche 

Mittel in eine Fondslösung für den Infrastrukturausbau eingebracht würden.  
 
Dazu sei eine öffentliche Debatte darüber notwendig, was die österreichischen Nachfrager von Breit-
banddiensten erwarteten und wie viel sie dafür zu zahlen bereits wären. Schließlich würden in den 
nächsten drei Jahren ca. 11 Mrd. Euro in die Verkehrsmittel Schiene und Straße investiert, ohne dass 
es dazu größerer Diskussionen bedürfte. Bei der Umsetzung einer solchen „Breitbandoffensive“ müs-
se jedenfalls beachtet werden, dass für alle Wettbewerber gleichwertige Vorleistungsbedingungen zur 
Verfügung stünden – insbesondere dürfe der laufende Betrieb bestehender Vorleistungen nicht durch 
den Glasfaserausbau gestört werden, etwa wegen des sog. „Übersprechens“ bei Kupferleitungen. Zur 
Gewährleistung solch diskriminierungsfreien Zugangs sollte die Separierung einer bundesweiten 
Netzgesellschaft in Betracht gezogen werden, deren Profite dann – allerdings wiederum erst nach 
einer längeren Ausbauphase – unter den Teilnehmern der Internetoffensive geteilt werden könnten. 
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Parallel hierzu sollten jedenfalls die Gleitpfade bei der Annäherung der Mobilfunkterminierungsentgel-
te an die Festnetzterminierungsentgelte beschleunigt werden, um die Investitionsanreize im Festnetz 
nicht weiter künstlich gegenüber dem Mobilfunk zu mindern. 
 
Auf diesen Vorschlag entgegnete Herr Dr. Kurt Reichinger  von der RTR-GmbH, Regulierung sei kein 
Wunschkonzert, sondern die Regulierungsbehörde sei an einen ganz klaren Rahmen aus eu-
ropäischen und TKG-Vorgaben gebunden. Da-
nach stünde die Eröffnung des Zugangs zu be-
stehenden Infrastrukturen des Incumbents im 
Vordergrund – durch die jüngste Märkteempfeh-
lung insbesondere erweitert um ducts und dark 
fibre. So werde auch in den europäischen Nach-
barstaaten verfahren. In Deutschland habe die 
BNetzA solche neuen Verpflichtungen auferlegt, 
in Frankreich habe die France Telecom Zugang 
zu ducts angeboten und die ARCEP erhebe dar-
über hinaus die dort präsenten Kanalsysteme, 
etwa auch von Energieunternehmen. In Portugal 
sei der Incumbent bereits seit 2004 zu duct sha-
ring verpflichtet worden. Mittlerweile habe auch 
die ERG eine Opinion on NGA verabschiedet, in 
der ebenfalls als Haupthürden für den Netzaus-
bau „Colocation at the street cabinet“ sowie 
„Backhaul“ benannt würden. Hiergegen würden 
als Remedies ebenfalls entsprechende Verpflich-
tungen zu Vorleistungsprodukten vorgeschlagen. 
Die RTR/TKK werde im 2. Halbjahr 2008 eine ULL-Marktanalyse durchführen und dabei ggf. folgende 
Optionen in Betracht ziehen: 

·  Falls Entbündelung am KVz erforderlich und möglich 
Ä  Zugang zu ducts und/oder dark fibre 
Ä  Backhaul service 

·  Falls Entbündelung am KVz (wirtschaftlich) nicht möglich 
Ä  „enhanced“ Bitstream 

 
Skeptisch werde in der gegenwärtig eingesetzten NGA-Arbeitsguppe diskutiert, ob durch es durch den 
Glasfaserausbau zur Remonopolisierung komme, weil manche Zugangsprodukte nicht mehr realisier-
bar sein. Derzeit fänden auch informelle Gespräche zwischen den nationalen Regulierungsbehörden 
und der Europäischen Kommission statt, welche bis Ende 2008 eine Empfehlung zu NGA veröffentli-
chen wolle. Dabei habe die Kommission bereits angedeutet, dass die Bedeutung des Infrastruktur-
wettbewerbs als vorrangig gegenüber stärker diensteorientierten Vorleistungen, wie etwa Bitstream-
Access, betont würde. 
 
Im zweiten Teil des Vormittags ging es um die aktuellen Reformvorschläge zum europäischen Rechts-
rahmen. Zunächst kritisierte Frau Dr. Iris Henseler-Unger , Vizepräsidentin der BNetzA, vor allem die 
Vorschläge zu einer Erweiterung der Vetobefugnisse für die EU-Kommission sowie zur Gründung der 
Europäischen Regulierungsbehörde EECMA. Dahinter verberge sich eine Zentralisierung, die den 
Wettbewerb der Regulierungssysteme schwäche. In der Folge würden einzelne nationale Lösungsan-
sätze, wie etwa die regionalisierte Marktbetrachtung in Großbritannien und Österreich, von vornherein 
unterbunden und zugleich der nationale Informationsvorsprung etwa bei besonderen Geschäftsmodel-
len oder unterschiedlichen UMTS-Versteigerungserlösen vernachlässigt. Zu Recht fordere Brüssel die 
starke Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden, begebe sich indes gerade damit in einen Wider-
spruch, wenn diese Unabhängigkeit durch eine stärkere Zentralaufsicht eingeschränkt werden solle. 
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Auch die fortwährende Forderung der EU-Kommission nach einem weiten Ermessensspielraum der 
nationalen Regulierungsbehörden (NRB) stehe im Widerspruch zu dem Bestreben der Kommission, 
Letztentscheider zu sein.  
 

Darüber hinaus fehle es aus juristischer Sicht 
insbesondere an einer verfahrensrechtlich flankierten 
Transparenz von Entscheidungsprozessen der EU-
Kommission bei der „Anleitung“ von NRBs, so dass die 
Verkürzung von Verfahrensrechten der regulierten 
Unternehmen und ihrer Wettbewerber drohe. Die 
vorgeschlagene Behörde EECMA sei bürokratisch 
überdimensioniert und es fehle mangels größerer 
grenzüberschreitender Probleme im TK-Sektor an 
legitimen Aufgabenfeldern. Auch die aus den Reihen 
des Europäischen Parlaments entwickelte Variante 
BERT könne diese Kritikpunkte nicht ausräumen. Zwar 
sei die EU-Kommission verpflichtet, BERT zu 
konsultieren und dessen Stellungnahmen 
weitestgehend Rechnung zu tragen – die eigentliche 
Entscheidung treffe aber auch nach diesem Modell die 
EU-Kommission, sogar noch weitergehender als nach 
den bislang vorgeschlagenen Vetoerweiterungen, da 
hier noch ein Initiativrecht der EU-Kommission 
hinzukommen solle. Alle diese Ansätze hätten letztlich 
eine ungerechtfertigte Zentralisierung zur Folge, da 
auch eine weitere Harmonisierung von Methoden über 
ein institutionell gestärktes und unabhängiges 

gemeinsames Organ der Regulierungsbehörden („ERG++“) hinreichend verwirklicht werden könne, 
bei dem die NRB über die Rahmenrichtlinie verpflichtet würden, die Entscheidungen dieses Organs – 
welche auch als Mehrheitsentscheidungen getroffen werden könnten – weitestgehend zu berücksich-
tigen. Dann sei auch ein Veto on Remedies unnötig. 
 
Anschließend schilderte Herr Prof. Dr. Heinrich Otruba  seine Sicht der Reformvorschläge. Er war 
früher Geschäftsführer der Telekom-Control 
GmbH und damit „erster Regulierer“ in Öster-
reich. Danach arbeitete er bei der Europäi-
schen Kommission bzw. bei der Gruppe der 
europäischen Regulierungsbehörden. Mittler-
weile ist er Leiter des Forschungsinstitutes für 
Regulierungsökonomie an der Wirtschaftsuni-
versität Wien. Seiner Auffassung nach ließen 
sich vor allem im Mobilfunkbereich größere 
Unterschiede zwischen den nationalen Regu-
lierungsansätzen erkennen, wohingegen die 
Regulierung der Festnetze von Anfang an ein-
heitlicher abgelaufen sei. Es bleibe also mitun-
ter Raum für sinnvolle Harmonisierungen und 
dabei könne die EU-Kommission auch durch-
aus helfen, Regulierungsfehler zu vermeiden. 
Die gegenwärtigen Möglichkeiten und Ergeb-
nisse im Rahmen der ERG reichten hierfür 
nicht aus. Inhaltlich repräsentierten sie grundsätzlich eher den kleinsten gemeinsamen Nenner, was 
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wohl auch an dem zurückhaltenden Verhalten der beteiligten NRB untereinander liege – bekanntlich 
werfe man nicht Steine in des Nachbars Garten. Überdies liefere die ERG bislang keine Plattform für 
die Kommentierung einzelner Marktanalysen und Remedies im Rahmen des Artikel 7-Verfahrens. 
Schließlich seien die NRB trotz der immer wieder eingeforderten Unabhängigkeit in der Praxis durch-
aus nationalem politischen Druck ausgesetzt, der in jüngster Zeit wahrscheinlich sogar noch zuge-
nommen habe. Die EECMA hielt Prof. Otruba indes für eine Totgeburt oder einen Strohmann, der 
gegen das erweiterte Vetorecht der EU-Kommission eingetauscht würde – ob nun bewusst so platziert 
oder nicht. 
 
Im Anschluss referierte Herr Roland Honekamp  von der Generaldirektion Informationsgesellschaft 
bei der EU-Kommission zu den Reformvorschlägen und dem aktuellen Stand der Beratungen im EU-
Parlament. Momentan sei die Kommission 
verfahrensbedingt in den argumentativen Hin-
tergrund getreten und nehme im laufenden 
Reformprozess eher eine Vermittlerrolle wahr. 
Dies werde sich ändern, wenn im Laufe des 
zweiten Halbjahrs der Trilog im Legislativpro-
zess beginne. Derzeit zeichneten sich bei den 
Parlamentsberatungen Fortschritte ab: Für den 
12.06. werde ein erster Fortschrittsbericht er-
wartet, die erste Lesung im Parlament werde 
voraussichtlich im Juli abgeschlossen, so dass 
es im Frühjahr 2009 zur endgültigen Be-
schlussfassung über die Reformvorschläge 
kommen könne. Als Beispiel für eine regulie-
rungsbedingte Fragmentierung des Binnen-
marktes nannte Herr Honekamp die national 
unterschiedlichen Lizenzierungssysteme bei 
Mobilfunkspektren. Die ERG habe in entscheidenden Fragen zwar jahrelang diskutiert, aber keine 
verbindlichen Regelungen erreicht.  
 
Generell komme soft law keine hinreichende Verbindlichkeit zu, um einen Weg für paneuropäische 
Unternehmen zu ebnen. So habe zuletzt die EuGH-Entscheidung im Fall Arcor [Anm.: Rs. C-55/06] 
gezeigt, dass eigentlich niemand so recht wisse, welche Verbindlichkeit solchen Empfehlungen oder 
Leitlinien zukomme. Eine zentrale Europäische Behörde könne dagegen über Selbstbindungseffekte 
auch national unpopuläre Maßnahmen vorantreiben und einzelne NRB unterstützen, die in einigen 
Mitgliedstaaten über nur unzureichende Ressourcen verfügten. Regulierungspolitisch drohten bei 
national separierter Regulierung externe Effekte für Incumbents als paneuropäische Unternehmen. So 
beliefen sich etwa vergleichbare Margen der Telefonica in Spanien auf 46 % gegenüber 34 % für die 
DTAG in Deutschland, was die berechtigte Frage aufwerfe, ob solche Unterschiede immer durch nati-
onale Besonderheiten gerechtfertigt werden könnten. In Anbetracht des technologischen Wandels 
hielt Herr Honekamp die Reformvorschläge für ausreichend. Die EU-Kommission werde überdies 
versuchen, durch die besagte NGA-Empfehlung etwas konkreter zu werden als die bisherigen ERG-
Papiere hierzu. 
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Im anschließenden Panel diskutierten 
Frau Mag. Ettmayer von der RTR, Herr 
Mag. Engelberger, Geschäftsführer 
des österr. VAT und Herr Rainer Lüd-
demann, Geschäftsführer des dt. 
BREKO insbesondere über die Rolle 
der EU Kommission als europäischer 
Regulierer und das von der KOM ver-
folgte Regulierungsmodell. 
 
 
 
 
 
 

 
Der Nachmittag der Veranstaltung wurde von den Themen Net Neutrality und Konvergenz dominiert. 
Zunächst trug Herr Prof. Dr. Jörn Kruse  von der Helmut-Schmidt Universität Hamburg über Ansätze 
zum Quality of Service (QoS) - Management vor. Grundsätzlich sei eine Priorisierung bandbreitensen-
sibler Dienste effizienter und daher ökonomisch sinnvoll. Net Neutrality dürfe daher nicht als aus-
nahmsloses Gebot verstanden werden, welches jegliche Priorisierung ausschließe. So komme es 
derzeit insbesondere durch das Zusammenwirken von Flatrates mit dem verbreiteten Filesharing zur 
Gefahr eines Crowding-Out hochwertiger Dienste, weil die Filesharer übermäßig viel Bandbreite in 

Anspruch nähmen, ohne dafür angemessene Preise zahlen zu müs-
sen. Innovative Dienste wie VoIP oder Internet-TV würden dadurch 
in der Übertragungsqualität gestört und folglich vom Markt ver-
drängt. Wünschenswert sei daher ein Sending Party´s Network Pays 
Prinzip, bei dem die Endnutzern differenzierte Preise zahlen – je 
nach Berechtigung, bei Kapazitätsengpässen vorrangig bedient zu 
werden. Dies sei prinzipiell eine rein marktwirtschaftliche Lösung. 
Regulierungseingriffe würden dagegen nur erforderlich, um ggf. 
sicherzustellen, dass die Preissetzung und das QoS-Management 
für den Endkunden transparent seien und nicht per se bestimmte 
Netzbetreiber bzw. Dienstearten benachteiligten. Grundsätzlich be-
stehe auch kein Interessengegensatz zwischen Netzbetreibern und 
Diensteanbietern wie Google, vielmehr würden die Interessen von 
Filesharern den Interessen des 
übrigen Marktes entgegenste-
hen. 
 

 
Anschließend berichtete Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Reichl , Ge-
schäftsführer der Österreichischen Fernmeldetechnischen Ent-
wicklungs- und Förderungsgesellschaft mbH (ÖFEG), über den 
Stand der Diskussion in den USA. Auch nach seiner Auffassung 
sollte Network Neutrality nicht dahingehend verstanden werden, 
dass jegliche Servicedifferenzierung oder vertikale Integration 
von Netz- und Diensteangeboten verboten wäre. Ein balancierter 
Ansatz solle sich vielmehr darauf beschränken, den Missbrauch 
von beträchtlicher Marktmacht durch Netzbetreiber zu verhindern 
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und dabei die legitimen Interessen der Endnutzer an differenzierten Servicequalitäten beachten. In die 
richtige Richtung gehe daher der aktuelle Reformvorschlag zur Universaldienste-RL, nach dem die 
Mitgliedstaaten dafür zu sorgen haben, dass die Teilnehmer beim Abschluss von Verträgen mit Unter-
nehmen, die elektronische Kommunikationsdienste erbringen oder elektronische Kommunikationsnet-
ze betreiben, vor Vertragsabschluss und danach regelmäßig in klarer Weise darüber aufgeklärt wer-
den, ob der Anbieter ihren Zugang zu rechtmäßigen Inhalten sowie ihre Möglichkeit, solche Inhalte 
selbst zu verbreiten oder beliebige rechtmäßige Anwendungen und Dienste zu benutzen, beschränkt. 
 
Außerdem wies Herr Reichl darauf hin, dass eine Priorisierung bestimmter Datenpakete durch die 
Netzbetreiber bereits gängige Praxis sei. Diese verfügten über umfangreiche Möglichkeiten, um die 
jeweils genutzten Internet-Applikationen zu ermitteln, was im NGN noch zunehmen würde. So sei es 
möglich, ein traffic shaping vorzunehmen, bei dem etwa für filesharing nur ein bestimmter Prozentsatz 
der Ressourcen zur Verfügung gestellt werde. Problematisch werde dies zumeist erst bei der völligen 
Verdrängung einzelner – insbesondere innovativer – Dienste. Daher sei die US-Regulierungsbehörde 
FCC beispielsweise gegen VoIP-Blocking vorgegangen. Teilweise zeichneten sich aber auch freiwilli-
ge Lösungen unter den Marktbeteiligten ab, wie etwa im Falle von Comcast und BitTorrent, welche 
sich nach Drosselung der filesharing-Applikation durch den Netzbetreiber im März 2008 über das zu-
künftigen Servicemanagement einigten. 
 

Im Panel des Nachmittags diskutierten kon-
trovers Herr Harald Summa, Geschäftsführer 
des dt. eco e.V., Herr Hofrat Prof. Hans Pe-
ter Lehofer und Hr. Dr. Frederic Ufer, Justizi-
ar des dt. VATM e.V. über Konsequenzen 
der Net Neutrality aus Provider- und Konsu-
mentensicht. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Veranstaltung hat gezeigt, wie wichtig und interessant der Austausch zwischen Europäischer 
Kommission bzw. Fragestellung auf europäischer Ebene sowie Vertretern und Marktteilnehmern aus 
den Mitgliedstaaten in Deutschland und Österreich ist. 
 

 
(Pausengespräche, aufmerksames Auditorium….) 
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Veranstaltungshinweise 
 

Seminar „Geschäfte im Netz – Aktuelle Entwicklungen und praxisorientierte 
Gestaltungslösungen“ 

In dem Seminar am 13.06.2008 in Köln werden die wichtigen Neuerungen in Rechtsprechung und 
Gesetzgebung brandaktuell vermittelt und sowohl der jeweilige dogmatische Kontext als auch die 
unmittelbaren Auswirkungen für das Verhalten in der Praxis aufgezeigt. Die vielfältigen Gestaltungs- 
und Lösungshinweise können Sie unmittelbar in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Bearbeitungspraxis 
umsetzen. Zu den Themen zählen: Verantwortlichkeit im Netz, Störerhaftung, Sperrung und Anderes, 
Telemediengesetz, Überwachung, Datenschutz, Online-Marketing, Software. Die Referenten sind aus 
unserem Hause: RA, FA IT Prof. Dr. Fabian Schuster, RA Dr. Peter Schmitz, RA Jens Eckhardt. 
 

Termine 

 
03.06.2008 Telecommunication Markets: Drivers and Impediments 
Ort: ZBW – Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Neuer Jungfernstieg 21, 

20354 Hamburg 
Internet: http://www.zbw.eu  
 
13.06.2008 Seminar “Geschäfte im Netz – Aktuelle Entwicklungen und praxisorientierte Gestal-

tungslösungen”, Referenten von JUCONOMY Rechtsanwälte: RA, FA IT Prof. Dr. 
Fabian Schuster, RA Dr. Peter Schmitz, RA Jens Eckhardt 

Ort: Dorint Hotel An der Messe Köln 
Internet: http://www.otto-schmidt.de/seminare_840_333238.html  
 
16.-18.06.2008 The Canadian Telecom Summit 
Ort: Toronto, Canada 
Internet: http://www.telecomsummit.com/  
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JUCONOMY Consulting AG 
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Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf 
Vorstand: Dr. Ernst-Olav Ruhle 

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Fabian Schuster 
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Die Rechtsanwälte der Sozietät JUCONOMY sind Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf. 
Sie sind durch den Präsidenten des Landgerichts Düsseldorf bzw. durch die Rechtsanwaltskammer 
Düsseldorf als Rechtsanwälte zur Ausübung des Rechtsanwaltsberufes in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassen. Sie unterliegen berufsrechtlichen Regelungen, deren Einhaltung von der 
Rechtsanwaltskammer Düsseldorf überwacht wird. Zu den berufsrechtlichen Regelungen gehören u.a. 
die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), das Vergütungsgesetz für Rechtsanwälte (RVG), die Be-
rufsordnung der Rechtsanwälte (BORA), die Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Ge-
meinschaft, das Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) sowie 
die Fachanwaltsordnung, deren Texte u.a. auf der Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer 
(BRAK) abgerufen werden können. 
 

eMail: newsletter@juconomy.de, URL: http://www.juconomy.de 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge wird für deren Inhalt keine Haftung übernommen. 
 


